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den zuständigen Arbeitskreis der Arbeitsgruppe Standardleistungsbeschrei-
bungen im Wasserbau aufgrund notwendiger Anpassungen an geänderte
Normen und Regelwerke fortgeschrieben.

Insbesondere die Anpassung auf die nun geltenden Güteklassen und Ent-
nahmekategorien gemäß DIN EN ISO 22457-1:2022 und die damit zusam-
menhängenden Details wurden neu definiert.

Die ZTV-W LB 203, Ausgabe November 2025, die die Ausgabe 2016 ersetzen,
sowie der STLK LB 203, Ausgabe November 2025, der die Ausgabe Juli 2015
ersetzt, werden hiermit für den Geschäftsbereich der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eingeführt. Ich bitte, sie ab sofort
bei allen einschlägigen Bauleistungen anzuwenden.

Der Bezugserlass a) und der Teil des Bezugserlasses b), der sich auf die Ein-
führung des STLK LB 203 bezieht, werden hiermit aufgehoben.

Die digitalen Fassungen (PDF) der ZTV-W LB 203, Ausgabe November 2025,
sowie des STLK LB 203, Ausgabe November 2025, und die für eine Nutzung
mit Ausschreibungssoftware geeignete Fassung stehen auf den Webseiten
des Infozentrums Wasserbau – WSV zum Download zur Verfügung:
https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/stlk-w-ztv-w.

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W) unter
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) und
Standardleistungskatalog (STLK) für den Wasserbau aufgenommen und im
Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

gez. Constanze Follmann

Anlagen: ZTV-W LB 203, Ausgabe November 2025
 STLK LB 203, Ausgabe November 2025
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